
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Notifizierungsnummer : 2023/7007/XI (UK/Northern Ireland)

Die Verpflichtungen der Herstellerverantwortung (Verpackungsabfälle)
(Änderung Nr. 2) (Nordirland) 2023
Eingangsdatum : 24/12/2023
Ende der Stillhaltefrist : 25/03/2024

Message

Mitteilung 701

Mitteilung der Kommission - TRIS/(2023) 3723

Informationsverfahren EG - Vereinigtes Königreich in Bezug auf Nordirland

Notifizierung: 2023/7007/XI

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación –
Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving –
Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване -
Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata -
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Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
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5. Die Verpflichtungen der Herstellerverantwortung (Verpackungsabfälle) (Änderung Nr. 2) (Nordirland) 2023

6. Verpackungen und Verpackungsabfälle
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7.
Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle
Seit der Verordnung über die Ausarbeitung und Unterrichtung der Verpflichtungen der Herstellerverantwortung
(Verpackungsabfälle) (Änderung) (Nordirland) 2023, mit denen Recyclingziele für Nordirland für 2024 eingeführt werden
und die am 1. Januar 2024 in Kraft treten sollen, wurden wir darauf hingewiesen, dass das Ziel für die
Glaswiederschmelzung für 2024, ein Teilziel des Glasziels, weggelassen wurde. Dies ist eine Änderungs-SI, die diesem
Ziel hinzufügt wird.

Aufgrund der jüngsten Entscheidung, die EPR-Verordnungen des Vereinigten Königreichs für Verpackungen um ein Jahr
zu verschieben, und der Notwendigkeit, die Interessenträger zu den Vorschlägen zu konsultieren, wurde diese
Verordnung erlassen und soll am 1. Februar 2024 in Kraft treten. Damit soll sichergestellt werden, dass das Ziel für das
erneute Schmelzen so bald wie möglich umgesetzt wird, wodurch den Interessenträgern Klarheit und Sicherheit geboten
wird, und unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden Vorschriften in England und Wales sowie in Schottland (mit
dem Ziel für das erneute Schmelzen) am 1. Januar 2024 erlassen wurden und in Kraft treten. Wir werden jedoch weiterhin
Überprüfungen vornehmen und geeignete Maßnahmen ergreifen, falls innerhalb der üblichen dreimonatigen Stillhaltefrist
Bemerkungen zu dieser Notifizierung eingehen.

8. Änderung von Anhang 2 der Verordnung über die Herstellerverantwortung (Verpackungsabfälle) (Nordirland) von 2007.
Mit der Änderung wird ein Ziel für das erneute Schmelzen von Glas für 2024 eingeführt.

9. Aufgrund eines Versehens wurde das Ziel für das erneute Schmelzen von Glas für 2024 nicht in die Verordnung über
die Verpflichtungen der Herstellerverantwortung (Verpackungsabfälle) (Änderungen) (Nordirland) 2023 aufgenommen,
und eine weitere Änderung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Ziele in NI mit den Zielen in England und Wales
und in Schottland im Einklang stehen. Obwohl dies ein Teilziel des Ziels für das Glasrecycling ist, das nach der
Verpackungsrichtlinie nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, melden wir diese Änderung auf der Grundlage, dass sie sich
auf Zielvorgaben bezieht und die Richtlinie verlangt, dass jedes Jahr eine bestimmte Mindestrecyclingquote erreicht wird,
bis die Richtlinie geändert wird.

10. Verweise auf die Grundlagentexte: Keine Grundlagentexte verfügbar

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein

**********
Europäische Kommission
Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie (EU) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu


